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Maßnahmen Bericht zu erstatten, und bittet die übrigen Regie-
rungen um eine ähnliche Zusammenarbeit; 

 18. fordert die Regierungen aller Staaten, in denen die 
Todesstrafe noch nicht abgeschafft worden ist, auf, ihren Ver-
pflichtungen nach den einschlägigen Bestimmungen der in-
ternationalen Menschenrechtsinstrumente nachzukommen, un-
ter Berücksichtigung der Garantien, auf die in den Resolutio-
nen des Wirtschafts- und Sozialrats 1984/50 und 1989/64 Be-
zug genommen wird; 

 19. ersucht den Generalsekretär erneut, in Fällen, in de-
nen die in den Artikeln 6, 9, 14 und 15 des Internationalen Pak-
tes über bürgerliche und politische Rechte vorgesehenen recht-
lichen Mindestgarantien offenbar nicht eingehalten werden, 
auch weiterhin sein Möglichstes zu tun; 

 20. ersucht den Generalsekretär, die Sonderberichterstat-
terin ausreichend mit Personal sowie Finanz- und Sachmitteln 
auszustatten, damit sie ihr Mandat wirksam wahrnehmen kann, 
so auch durch Besuche in den betreffenden Ländern; 

 21. ersucht den Generalsekretär außerdem, in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Hohen Kommissar und im Einklang mit 
dem von der Generalversammlung in ihrer Resolution 48/141 
vom 20. Dezember 1993 festgelegten Mandat des Hohen 
Kommissars auch weiterhin dafür zu sorgen, dass die Missio-
nen der Vereinten Nationen, wo dies angezeigt ist, auch über 
Personal verfügen, das auf menschen- und humanitärrechtliche 
Fragen spezialisiert ist, damit auf schwere Menschenrechtsver-
letzungen wie außergerichtliche, summarische oder willkürli-
che Hinrichtungen eingegangen werden kann; 

 22. ersucht die Sonderberichterstatterin, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen vorläufi-
gen Bericht über die weltweite Situation in Bezug auf au-
ßergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen 
sowie ihre Empfehlungen betreffend wirksamere Maßnahmen 
zur Bekämpfung dieses Phänomens vorzulegen. 

RESOLUTION 57/215 

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/556/Add.2 und Corr.1-3, Zif-
fer 127)443. 

 
443 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Belgien, Benin, Bolivien, 
Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Däne-
mark, Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, 
Haiti, Irland, Island, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kroatien, Kuba, 
Liechtenstein, Luxemburg, Mali, Malta, Mexiko, Monaco, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Re-
publik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suriname, Swasiland, Tschechische 
Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland und Zypern. 

57/215. Die Frage des Verschwindenlassens von Personen 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte444, der Internationalen Menschenrechtspakte445 und der 
anderen einschlägigen internationalen Menschenrechtsüberein-
künfte, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 33/173 vom 20. Dezem-
ber 1978 über verschwundene Personen sowie ihre Resolutio-
nen über die Frage des Verschwindenlassens von Personen, 
insbesondere Resolution 55/103 vom 4. Dezember 2000, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/133 vom 
18. Dezember 1992, mit der sie die Erklärung über den Schutz 
aller Personen vor dem Verschwindenlassen als einen Grund-
satzkatalog für alle Staaten verkündet hat, 

 insbesondere höchst besorgt über die Zunahme des Ver-
schwindenlassens von Personen in verschiedenen Regionen der 
Welt, einschließlich Festnahmen, Inhaftierungen und Entfüh-
rungen, wenn diese Teil des Verschwindenlassens von Personen 
sind oder dem gleichkommen, sowie über die wachsende Zahl 
von Berichten über die Drangsalierung, Misshandlung und Ein-
schüchterung von Zeugen des Verschwindenlassens oder von 
Angehörigen verschwundener Personen, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Straflosigkeit in 
Bezug auf das Verschwindenlassen zur Perpetuierung dieses 
Phänomens beiträgt und eines der Hindernisse bei der Aufklä-
rung von diesbezüglichen Fällen darstellt, 

 mit Interesse Kenntnis nehmend von den Initiativen zur Be-
endigung der Straflosigkeit, die auf nationaler und internationa-
ler Ebene ergriffen wurden, 

 in Anerkennung dessen, dass das Verschwindenlassen von 
Personen entsprechend der Definition im Römischen Statut des 
Internationalen Strafgerichtshofs446 als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit unter die Zuständigkeit des Gerichtshofs fällt, 

 eingedenk der Resolution 2002/41 der Menschenrechts-
kommission vom 23. April 2002447, 

 
444 Resolution 217 A (III). 
445 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
446 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Pleni-
potentiaries on the Establishment of an International Criminal Court,    
Rome, 15 June-17 July 1998, Vol. I: Final documents (Veröffentlichung 
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.I.5), Abschnitt A. 
447 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2002, Sup-
plement No. 3 (E/2002/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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 überzeugt, dass weitere Anstrengungen zur Förderung des 
Bewusstseins und der Achtung der Erklärung auf breiterer Ebe-
ne unternommen werden müssen, und in dieser Hinsicht 
Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs448, 

 Kenntnis nehmend von dem letzten von der Arbeitsgruppe 
der Menschenrechtskommission zur Frage des Verschwinden-
lassens von Personen vorgelegten Bericht449, 

 1. bekräftigt, dass jedes Verschwindenlassen von Perso-
nen einen Verstoß gegen die Menschenwürde und eine schwere, 
flagrante Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
darstellt, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te444 verkündet und in den sonstigen internationalen Rechtsak-
ten auf diesem Gebiet bekräftigt und weiterentwickelt werden, 
und gegen die Regeln des Völkerrechts verstößt, und dass, wie 
es in der Erklärung über den Schutz aller Personen vor dem 
Verschwindenlassen heißt, ein Staat das Verschwindenlassen 
weder praktizieren noch erlauben oder dulden darf; 

 2. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, geeignete 
Gesetzgebungs- oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen, um im 
Einklang mit der Erklärung die Praxis des Verschwindenlassens 
zu verhindern und zu unterbinden und auf nationaler und re-
gionaler Ebene und in Zusammenarbeit mit den Vereinten Na-
tionen Maßnahmen zu diesem Zweck zu ergreifen, namentlich 
durch die Bereitstellung technischer Hilfe; 

 3. fordert die Regierungen auf, Schritte zu unternehmen, 
um sicherzustellen, dass im Falle der Erklärung eines Notstands 
der Schutz der Menschenrechte gewährleistet ist, insbesondere 
was die Verhinderung des Verschwindenlassens betrifft; 

 4. erinnert die Regierungen daran, dass Straflosigkeit in 
Bezug auf das Verschwindenlassen zur Perpetuierung dieses 
Phänomens beiträgt und eines der Hindernisse bei der Aufklä-
rung diesbezüglicher Fälle darstellt, und erinnert sie in dieser 
Hinsicht außerdem an die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass 
ihre zuständigen Behörden unter allen Umständen umgehende 
und unparteiische Nachforschungen anstellen, wenn Grund zu 
der Annahme besteht, dass in dem ihrer Hoheitsgewalt unter-
stehenden Gebiet ein Akt des Verschwindenlassens stattgefun-
den hat, und dass die Täter strafrechtlich verfolgt werden, wenn 
sich die Behauptungen als zutreffend erweisen; 

 5. dankt denjenigen Regierungen, die alle ihnen zur 
Kenntnis gebrachten Fälle des Verschwindenlassens von Perso-
nen untersuchen beziehungsweise geeignete Mechanismen zu 
ihrer Untersuchung ausgearbeitet haben oder derzeit ausarbei-
ten, und fordert alle Regierungen, die es betrifft, nachdrücklich 
auf, ihre diesbezüglichen Anstrengungen auszuweiten; 

 6. fordert die betreffenden Regierungen erneut nach-
drücklich auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Familien ver-

 
448 A/57/140. 
449 E/CN.4/2002/79. 

schwundener Personen vor jeder Einschüchterung oder Miss-
handlung zu schützen, der sie ausgesetzt sein könnten; 

 7. bekräftigt, dass jeder, dem seine Freiheit entzogen 
wurde, entsprechend einem Verfahren freigelassen werden 
muss, das eine verlässliche Nachprüfung erlaubt, ob er tatsäch-
lich freigelassen wurde und ob er außerdem unter Bedingungen 
freigelassen wurde, die seine körperliche Unversehrtheit und 
seine Fähigkeit, seine Rechte auszuüben, gewährleisten; 

 8. ermutigt die Staaten, wie es einige von ihnen bereits 
getan haben, konkrete Informationen über die von ihnen zur 
Umsetzung der Erklärung ergriffenen Maßnahmen sowie über 
die dabei aufgetretenen Hindernisse vorzulegen; 

 9. ersucht alle Staaten, die Möglichkeit der Verbreitung 
des Wortlauts der Erklärung in ihren jeweiligen Landesspra-
chen zu prüfen und ihre Verbreitung in den Lokalsprachen zu 
erleichtern; 

 10. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, welche die 
nichtstaatlichen Organisationen ergriffen haben, um die Ver-
wirklichung der Erklärung zu begünstigen, und bittet sie, ihre 
Verbreitung auch weiterhin zu erleichtern und zu der Arbeit der 
Unterkommission für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte beizutragen; 

 11. hebt die Bedeutung der Tätigkeit der Arbeitsgruppe 
der Menschenrechtskommission zur Frage des Verschwinden-
lassens von Personen hervor und legt ihr nahe, im Rahmen der 
Ausübung ihres Mandats auch weiterhin die Kommunikation 
zwischen den Familien verschwundener Personen und den je-
weiligen Regierungen zu fördern, um sicherzustellen, dass aus-
reichend dokumentierte und eindeutig nachgewiesene Einzel-
fälle untersucht werden, und um festzustellen, ob derartige In-
formationen unter ihr Mandat fallen und die erforderlichen 
Merkmale aufweisen; 

 12. bittet die Arbeitsgruppe, auch künftig bei der Erstel-
lung ihrer Berichte die Auffassungen und Stellungnahmen aller 
Beteiligten, einschließlich der Mitgliedstaaten, einzuholen; 

 13. bittet die Arbeitsgruppe außerdem, die Hindernisse 
bei der Verwirklichung der Bestimmungen der Erklärung 
aufzuzeigen, Wege zu ihrer Überwindung zu empfehlen und in 
dieser Hinsicht den Dialog mit den Regierungen sowie den zu-
ständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen fortzusetzen; 

 14. ermutigt die Arbeitsgruppe, die Frage der Straflosig-
keit im Lichte der einschlägigen Bestimmungen der Erklärung 
sowie der Schlussberichte, die die von der Unterkommission 
ernannten Sonderberichterstatter vorgelegt haben450, weiter zu 
prüfen; 

 15. ersucht die Arbeitsgruppe, den Fällen von Kindern, 
die Opfer des Verschwindenlassens wurden, und von Kindern 
 
450 E/CN.4/Sub.2/1997/8 und E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1. 
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verschwundener Personen größte Aufmerksamkeit zu schenken 
und bei der Suche nach diesen Kindern und bei deren Identifi-
zierung eng mit den betreffenden Regierungen zusammenzuar-
beiten; 

 16. appelliert an die betreffenden Regierungen, insbeson-
dere soweit sie noch nicht auf die an sie gerichteten Schreiben 
der Arbeitsgruppe geantwortet haben, mit der Gruppe uneinge-
schränkt zusammenzuarbeiten und insbesondere die an sie ge-
richteten Ersuchen um Information umgehend zu beantworten, 
damit die Gruppe unter Beachtung ihrer auf Diskretion beru-
henden Arbeitsmethoden ihre rein humanitäre Aufgabe erfüllen 
kann; 

 17. legt den betreffenden Regierungen nahe, ernsthaft in 
Betracht zu ziehen, die Arbeitsgruppe zu einem Besuch ihres 
Landes einzuladen, damit sie ihr Mandat noch wirksamer erfül-
len kann; 

 18. spricht den zahlreichen Regierungen, die mit der Ar-
beitsgruppe zusammengearbeitet und auf ihre Ersuchen um In-
formation geantwortet haben, sowie den Regierungen, die die 
Gruppe zu einem Besuch ihres Landes eingeladen haben, ihren 
tief empfundenen Dank aus, ersucht sie, den Empfehlungen der 
Gruppe jede gebotene Beachtung zu schenken, und bittet sie, 
die Gruppe über alle Maßnahmen zu unterrichten, die sie auf 
diese Empfehlungen hin ergreifen; 

 19. fordert die Menschenrechtskommission auf, diese 
Frage auch weiterhin mit Vorrang zu untersuchen und bei der 
Behandlung des Berichts der Arbeitsgruppe an die neunund-
fünfzigste Tagung der Kommission alle Maßnahmen zu treffen, 
die ihr im Hinblick auf die weitere Aufgabenwahrnehmung 
durch die Gruppe und auf die Umsetzung ihrer Empfehlungen 
erforderlich erscheinen; 

 20. ersucht den Generalsekretär erneut, der Arbeitsgruppe 
auch weiterhin alle Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die 
sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben, insbesondere zur Durch-
führung von Missionen und für die diesbezüglichen Folgemaß-
nahmen, benötigt; 

 21. verweist auf den Beschluss 2001/221 des Wirtschafts- 
und Sozialrats vom 4. Juni 2001, in dem der Rat sich den Be-
schluss der Menschenrechtskommission zu eigen machte, eine 
intersessionale, allen Mitgliedstaaten offen stehende Arbeits-
gruppe einzusetzen, die den Auftrag hat, den Entwurf eines 
bindenden normativen Rechtsinstruments zum Schutz aller Per-
sonen vor dem Verschwindenlassen auszuarbeiten; 

 22. begrüßt in diesem Zusammenhang den Bericht, den 
der mit der Prüfung des auf internationaler Ebene bestehenden 
strafrechtlichen und menschenrechtlichen Rahmens für den 
Schutz von Personen vor dem Verschwindenlassen beauftragte 
unabhängige Experte vorgelegt hat451 und der im Einklang mit 
Resolution 2001/46 der Menschenrechtskommission vom 
 
451   E/CN.4/2002/71. 

23. April 2001452 der mit der genannten Resolution eingesetz-
ten intersessionalen Arbeitsgruppe auf ihrer ersten Tagung vor-
gelegt wird; 

 23. begrüßt außerdem den Beschluss der Kommission, 
vor ihrer neunundfünfzigsten Tagung die intersessionale Ar-
beitsgruppe einzuberufen, mit dem Auftrag, auf der Grundlage 
der von der Generalversammlung in ihrer Resolution 47/133 
verabschiedeten Erklärung, im Lichte der Tätigkeit des unab-
hängigen Experten und unter anderem unter Berücksichtigung 
des Entwurfs eines internationalen Übereinkommens zum 
Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen453, den die 
Unterkommission in ihrer Resolution 1998/25 vom 26. August 
1998454 übermittelte, den Entwurf eines bindenden normativen 
Rechtsinstruments zum Schutz aller Personen vor dem Ver-
schwindenlassen zur Behandlung und Verabschiedung durch 
die Generalversammlung auszuarbeiten; 

 24. ersucht den Generalsekretär, sie über die Maßnahmen 
unterrichtet zu halten, die er ergreift, um die weite Verbreitung 
und Förderung der Erklärung zu gewährleisten; 

 25. ersucht den Generalsekretär außerdem, ihr auf ihrer 
neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die zur Durch-
führung dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen vorzulegen; 

 26. beschließt, die Frage des Verschwindenlassens von 
Personen und insbesondere der Verwirklichung der Erklärung 
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt 
"Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur 
besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten" zu behandeln. 

RESOLUTION 57/216 

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 116 Stimmen bei 53 Gegenstimmen und 14 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/556/Add.2 und Corr.1-3, Ziffer 
127)455: 
 Dafür:  Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatori-
alguinea, Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, 
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina 
Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, 
Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibu-
ti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guya-
na, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jor-
danien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, 
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malawi, Malaysia, Male-
 
452   Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
453 E/CN.4/Sub.2/1998/19, Anhang. 
454 Siehe E/CN.4/1999/4-E/CN.4/Sub.2/1998/45, Kap. II, Abschnitt A.  
455 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Algerien, Angola, Benin, Botsuana, Burundi, Demokrati-
sche Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikani-
sche Republik, Eritrea, Gambia, Haiti, Indonesien, Kamerun, Kenia, Kongo, 
Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Mosambik, Myanmar, Nigeria, Sudan, Suriname, Swasiland, Sy-
rische Arabische Republik, Togo und Tunesien. 




